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 Veröffentlicht am 24.11.1954

Norm

EO §368

Rechtssatz

Dadurch, daß der Kläger im Vorprozeß alternativ neben der Naturalleistung das Geldinteresse begehrte und im Laufe

des Verfahrens dann ausschließlich auf die Naturalleistung einschränkte, ist er nicht gehindert, eine Interessenklage

einzubringen.

Entscheidungstexte

1 Ob 852/54

Entscheidungstext OGH 24.11.1954 1 Ob 852/54

8 Ob 529/83

Entscheidungstext OGH 27.10.1983 8 Ob 529/83

Ähnlich; Beisatz hier: Beendigung des Vorprozesses durch gerichtlichen Vergleich. (T1)
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